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Verfahrens-
vereinbarung

 

Zwischen dem

Gesamtverband der Personaldienstleister e. V. (GVP) 
Universitätsstraße 2 – 3a | 10117 Berlin

und den unterzeichnenden Mitgliedsgewerkschaften des DGB

 IGBCE 

Königsworther Platz 6 | 30167 Hannover
 Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG)  
Haubachstraße 76 | 22765 Hamburg
 Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) 
Wilhelm-Leuschner-Str. 79 | 60329 Frankfurt am Main
 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
Reifenberger Straße 21 | 60489 Frankfurt am Main
 Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 
Paula-Thiede-Ufer 10 | 10179 Berlin
 Industriegewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt (IG BAU) 
Olof-Palme-Straße 19 | 60439 Frankfurt am Main 
 Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) 
Weilburger Straße 24 | 60326 Frankfurt am Main
 Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
Stromstraße 4 | 10555 Berlin

wird Folgendes geregelt:



31

Verfahrensvereinbarung

Verfahrensvereinbarung zum Anspruch auf einen Mitgliedervorteil 
gemäß § 11.2 MTV DGB/GVP

1.  Die Tarifvertragsparteien haben einen Anspruch auf eine Mitgliedervorteils-

regelung (Mitgliedervorteil) vereinbart. Mit dieser Verfahrensvereinbarung 
sollen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer die rechtssichere und einheitliche 
Antragsstellung, Abwicklung und Erfüllung des Anspruchs ermöglicht werden.

2.  Nach dem Manteltarifvertrag (MTV) erhöht sich auf Antrag des Arbeitneh-

mers das Urlaubs- und Weihnachtsgeld um einen Mitgliedervorteil, wenn 
der Arbeitnehmer seit mindestens sechs Monaten Mitglied einer der tarif-
schließenden DGB-Gewerkschaften ist. Diese Anspruchsvoraussetzung ist 
dem Arbeitgeber jeweils zu den Stichtagen 30. Juni und 30. November mit-
tels einer Mitgliedsbescheinigung nachzuweisen, vgl. § 11.2 MTV DGB/GVP.

3.  Der Antrag ist vom Gewerkschaftsmitglied in Textform an den Arbeitgeber 
zu richten. Es genügt ein Antrag, der dem Grunde nach auf den Anspruch 
verweist. Der Arbeitgeber informiert die Arbeitnehmer in geeigneter Form 
darüber, an welche Stelle der Antrag zu richten ist. Erfolgt kein gesonderter 
Hinweis, ist dies die Geschäftsstelle des Arbeitgebers, an die Arbeitnehmer 
auch in anderen personellen Fragen Nachweise richten.

4.  Der Nachweis der sechsmonatigen Mitgliedschaft gegenüber dem Arbeit-
geber erfolgt individuell durch das Mitglied mittels einer entsprechenden 
Mitgliedsbescheinigung der zuständigen Gewerkschaft, deren Ausstel-
lungsdatum bei Vorlage nicht länger als sechs Wochen bezogen auf den 
jeweiligen Stichtag zurückliegt. Die Mitgliedsbescheinigung enthält die Be-

stätigung einer mindestens sechsmonatigen Mitgliedschaft sowie Vorna-

me, Name und Geburtsdatum des Mitglieds. Die Mitgliedsbescheinigung 
ist dem Antrag in Textform beizufügen.

5.  Der Nachweis erfolgt für jede der Jahressonderzahlungen zu den jeweiligen 
Stichtagen gemäß den Regelungen im Manteltarifvertrag.

6.  Der Arbeitgeber verpflichtet sich, die Daten aus den von den einzelnen Ge-

werkschaftsmitgliedern erbrachten Nachweisen gemäß den Ziffern 4 und 5 
nur für die Berechnung und Auszahlung der sich aus § 11.2 MTV DGB/GVP 
ergebenden Ansprüche der einzelnen Anspruchsberechtigten zu verwen-

den und nach der gesetzlich vorgesehenen Aufbewahrungsfrist die oben 
genannten Nachweise und alle hierauf verweisenden Dokumente, Schrift-
stücke und Dateien ersatzlos zu vernichten. 
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  Der Arbeitgeber stellt sicher, dass lediglich eine begrenzte Anzahl von Per-
sonen, die auf die Beachtung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Anforderungen nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) ver-
pflichtet wurden, Zugriff auf die Bearbeitung der Anträge und Mitglieds-

daten haben, dass diese über den Inhalt dieser Vereinbarung in Kenntnis 
gesetzt und schriftlich auf die Einhaltung der hierin getroffenen daten-

schutzrechtlichen Verpflichtungen und Vereinbarungen verpflichtet wer-
den. Dies ist vom Arbeitgeber zu dokumentieren.

  Der Arbeitgeber stellt dies auch für alle Personen und Dienstleister sicher, 
die in dessen Auftrag am Nachweis- und Auszahlungsprozedere betei-
ligt sind. Der Arbeitgeber haftet für die missbräuchliche Verwendung der 
sich aus den Namenslisten ergebenden Daten gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften.

7.  Aus der Antragstellung und Offenlegung der Mitgliedschaft in einer DGB-Ge-

werkschaft dürfen dem Gewerkschaftsmitglied keinerlei Nachteile entstehen.

8.  Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich, bei Konflikten und Unstim-

migkeiten hinsichtlich Antragsstellung, Abwicklung und Erfüllung von An-

sprüchen auf die Betriebs- und Arbeitsvertragsparteien im Sinne dieser 
Vereinbarung einvernehmlich einzuwirken.

9.  Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Sie ist mit einer sechsmo-

natigen Frist zum Monatsende kündbar, erstmals zum 31. Dezember 2027.
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